Abfragebogen zum Ausschreibungsverzicht wegen Alleinstellungsmerkmal/Ausnahmetatbestand

Verständliche Beschreibung des Gerätes/Produktes

Angebotskriterien (ausführliche Aufzählung der Mindestkriterien die das Produkt erfüllen soll)
· Technischer Parameter 1
· Technischer Parameter 2
· … 


Marktrecherche basierend auf:
· Internetrecherche über Suchmaschinen (Aufzählung welche Suchmaschinen genutzt worden sind z. B. Google, Wer liefert Was usw.)
· eigene Informationspools/Datenbanken mit Firmenkontakten (Benennung der Datenbanken, bzw. Kontakte)
· vorangegangene Kontakte und Diskussion mit Anbietern auf Industrieausstellungen und/oder Konferenzen, die einen Ausnahmetatbestand belegen können (Angabe wann z.B. Messebesuch) 
· Publikationen (namentlich benennen)
· Erfahrungsaustauch mit Kollegen/innen und anderen Forschungsgruppen die einen Ausschreibungsverzicht bestätigen können (namentlich benennen)   
· Anbieter von Produkten, die bereits verwendet werden (genauer spezifizieren)

Die rot gekennzeichneten Stellen sind auszufüllen bzw. zu benennen. Das Fehlen dieser Angaben führt zur Nichtannahme des Abfragebogens zum Ausschreibungsverzicht.






Begründung zum Ausschreibungsverzicht:
untenstehende Tatbestände bitte ankreuzen (WICHTIG Bitte nur ein Kreuz setzen) und in einem
extra Blatt die Begründung für den Ausnahmetatbestand nachvollziehbar beschreiben.

Mögliche Ausnahmetatbestände gemäß UVgO § 8 Abs. 4
☐	Nr. 10: Die Leistung nur von einem bestimmten Unternehmen erbracht oder bereitgestellt werden kann.
☐	Nr. 12: Bei Vergaben von Leistungen des ursprünglichen Auftragnehmers
	a) die zur teilweisen Erneuerung oder Erweiterung bereits erbrachter Leistungen bestimmt sind,
 	b) bei denen ein Wechsel des Unternehmens dazu führen würde, dass der Auftraggeber eine Leistung mit
 		unterschiedlichen technischen Merkmalen kaufen müsste und
 	c) bei denen dieser Wechsel eine technische Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten bei
 		Gebrauch und Wartung mit sich bringen würde

Mögliche Ausnahmetatbestände gemäß VgV § 14 Abs. 4 (Oberschwellenbereich ab 221.000 Euro)

	Nr.  2: wenn zum Zeitpunkt der Aufforderung zur Abgabe von Angeboten der Auftrag nur von einem bestimmten Unternehmen
 		 erbracht oder bereitgestellt werden kann, 
	☐ a) weil ein einzigartiges Kunstwerk oder eine einzigartige künstlerische Leistung erschaffen oder erworben werden soll,
	☐ b) weil aus technischen Gründen kein Wettbewerb vorhanden ist oder 
	☐ c) wegen des Schutzes von ausschließlichen Rechten, insbesondere von gewerblichen Schutzrechten,

Schlussempfehlung für den Einkauf.
Insgesamt möchten wir das Produkt der FIRMA XYZ beschaffen.
